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I.

20021

Aufhebung zweier Erlasse aus dem Bereich 
des Vergaberechts

Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
 Industrie, Mittelstand und Handwerk 

zugleich im Namen der Ministerpräsidentin und aller 
Landesministerien
vom 22. März 2017

1
Der Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Mittel-
stand und Energie zugleich im Namen des Ministerprä-
sidenten und aller Landesministerien „Hinweise zum 
Verfahren im Hinblick auf den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung zur Aufhebung des Tariftreuegesetzes 
Nordrhein-Westfalen“ vom 13. Juni 2006 (MBl. NRW. 
S. 370) wird aufgehoben.

2
Der Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Handwerk, zugleich im Na-
men der Ministerpräsidentin und aller Landesministe-
rien „Hinweis zur Anwendung von §  4 Absatz  3 Satz  1 
TVgG – NRW bei Dienstleistungserbringung durch Per-
sonen im EU-Ausland“ vom 13. Oktober 2014 (MBl. 
NRW. S. 628) wird aufgehoben.

3
Dieser Erlass tritt am 1. April 2017 in Kraft. 

– MBl. NRW. 2017 S. 164

20320

Abschlagszahlung
auf die zu erwartende Anpassung der

Dienst-, Versorgungs- und Anwärterbezüge sowie 
der Unterhaltsbeihilfe für Rechtsreferendarinnen 

und Rechtsreferendare für das Jahr 2017
Runderlass des Finanzministeriums

B 2010 – 16.101 – IV C 4
B 3000 – 4.22 – IV C 1

vom 27. März 2017

1
Die Landesregierung hat ein Gesetz über die Anpassung 
der Dienst- und Versorgungsbezüge 2017/2018 in den 
Landtag eingebracht (Drucksache 16/14615). In dem Ge-
setzentwurf ist neben Verbesserungen für das Jahr 2018 
(lineare Erhöhung bestimmter Besoldungsbestandteile 
und der Bezüge der Landesbesoldungsordnungen A, B, R 
und W sowie der Landesbesoldungsordnungen H und C 
zum 1. Januar 2018 um 2,35 Prozent) für das Jahr 2017 
unter anderem Folgendes vorgesehen:

1.1
Erhöhung 

a)   der Grundgehaltssätze für die Beamtinnen und Be-
amten, Richterinnen und Richter sowie die Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der 
Landesbesoldungsordnungen A, B, R und W sowie der 
auslaufenden Grundgehaltssätze der Landesbesol-
dungsordnungen C und H,

b)   des Familienzuschlags einschließlich der Erhöhungs-
beträge,

c)  der Amtszulagen,

d)  der Strukturzulage,

e)   der Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspan-
nen für den Auslandszuschlag, 

f)   der Beträge nach § 4 der Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. 
Dezember 1998 (BGBl.  I S.  3494), die zuletzt durch 

Gesetz vom 9. November 2004 (BGBl. I S. 2774) geän-
dert worden ist, in Verbindung mit §  92 Absatz  1 
Nummer  3 des Landesbesoldungsgesetzes vom 14. 
Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 342), das durch Arti-
kel 29 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
S. 310) geändert worden ist, 

g)   der Zuschüsse und Sonderzuschüsse nach den Vorbe-
merkungen Nummer 1 und Nummer 2 der fortgelten-
den Besoldungsordnung C,

h)  der Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zu-
schüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte Sonder-
grundgehälter und Zuschüsse der fortgeltenden Lan-
desbesoldungsordnung H,

i)   der Bemessungsgrundlagen der Zulagen, Aufwands-
entschädigungen und anderer Bezüge nach Artikel 14 
§ 5 des Reformgesetzes vom 24. Februar 1997 (BGBl. I 
S. 322), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Fe-
bruar 2006 (BGBl. I S. 334) geändert worden ist, 

ab 1. April 2017 um 2 Prozent. Die Grundgehaltssätze 
nach Ziffer 1.1 a) und die Ober- und Untergrenzen der 
Grundgehaltsspannen für den Auslandszuschlag nach 
Ziffer 1.1 e) werden mindestens um einen Prozentsatz er-
höht, der einem Erhöhungsbetrag von 75 Euro ent-
spricht.

1.2
Erhöhung der Beträge

a)   nach §  4 Absatz  4 Nummer  1 der Erschwerniszula-
genverordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. Dezember 1998 (BGBl.  I S.  3497), die zuletzt 
durch Artikel 67 des Gesetzes vom 21. Juni 2005 
(BGBl. I S. 1818) geändert worden ist, in Verbindung 
mit § 92 Absatz 1 Nummer 2 des Landesbesoldungs-
gesetzes auf 3,28 Euro und

b)   nach §  17 der Erschwerniszulagenverordnung auf 
1,57 Euro.

1.3
Erhöhung der Anwärtergrundbeträge ab 1. April 2017 
um 35 Euro. 

1.4
Erhöhung der Unterhaltsbeihilfen an Rechtsreferen-
darinnen und Rechtsreferendare ab 1. April 2017 auf 
1 190,17  Euro.

2
Auf Grund der Ermächtigung in dem Vermerk Nummer 4 
zu Kapitel 20 020 Titel 461 10 sowie in dem Vermerk 
Nummer  5 zu Kapitel 20 020 Titel 461 11 des Landes-
haushalts 2017 werden Abschlagszahlungen mit den 
Mai-Bezügen angeordnet. Die erhöhten Bezüge werden 
rückwirkend ab 1. April 2017 als Abschlag gewährt.

3
Bei der Durchführung der Abschlagszahlungen ist Fol-
gendes zu beachten:

3.1 
Allgemeines

Die sich aus der Erhöhung nach den Nummern 1.1 bis 
1.4 für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und 
Richter, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger sowie Anwärterinnen und Anwärter und 
Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare ergeben-
den Beträge sind möglichst ab Mai 2017 zu zahlen. Mit 
der Auszahlung der erhöhten Bezüge sind die Erhö-
hungsbeträge für den Monat April 2017 gleichzeitig 
nachzuzahlen. 

Die Zahlungen erfolgen unter dem Vorbehalt der gesetz-
lichen Regelung im Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungsgesetz 2017/2018 NRW; der Vorbehalt bezieht sich 
auf die Mehrbeträge, die sich gegenüber den nach den 
geltenden gesetzlichen Vorschriften zu zahlenden Beträ-
gen ergeben.

Soweit die neuen Beträge nicht den nachfolgend genann-
ten Anlagen zu entnehmen sind, sind bei der Berechnung 
der Erhöhungen sich ergebende Bruchteile eines Cents 
unter 0,5 abzurunden und Bruchteile von 0,5 und mehr 
aufzurunden. Gesetzlich vorgegebene Obergrenzen dür-
fen dadurch nicht überschritten werden.
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3.2
Abschlagszahlungen auf die erhöhten Dienstbezüge

Die neuen Sätze ergeben sich für

a)   die Grundgehälter der Landesbesoldungsordnungen 
A, B, R und W sowie der Landesbesoldungsordnungen 
H und C aus den beigefügten Anlagen 1 bis 6, 

b)   den Familienzuschlag und die Erhöhungsbeträge aus 
der Anlage 7, 

c)   die Amtszulagen der Landesbesoldungsordnungen A 
und R sowie die Strukturzulage aus der Anlage 8,

d)   die Mehrarbeitsvergütungen aus der Anlage 9,

e)   die Ober- und Untergrenzen der Grundgehaltsspan-
nen für den Auslandszuschlag aus der Anlage 10.

3.3
Abschlagszahlungen auf die erhöhten Versorgungsbezüge

3.3.1
Die Nummern  3.1 und  3.2 gelten für die Berechnung 
und Zahlung der Versorgungsbezüge entsprechend. Ent-
sprechendes gilt für Empfängerinnen und Empfänger 
von Versorgungsbezügen der weggefallenen Besoldungs-
gruppen A 2 bis A 4 sowie A 12a und A 13a. Liegen der 
Berechnung der Versorgungsbezüge sonstige ruhegehalt-
fähige Bezügebestandteile nach früherem oder fortgel-
tendem Bundes- oder Landesrecht zugrunde, erhöhen 
sich diese nach Maßgabe des Satzes 1, sofern die Teil-
nahme dieser ruhegehaltfähigen Bezügebestandteile an 
den allgemeinen Anpassungen nicht eingeschränkt oder 
ausgeschlossen ist.

3.3.2
Der Betrag nach § 58 Absatz 1 Satz 6 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. 
2016 S. 310, ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S.  619) geändert 
worden ist, beträgt ab 1. April 2017 6,67 Euro.

3.3.3 
Der Betrag nach §  72 Absatz  2 des Landesbeamtenver-
sorgungsgesetzes erhöht sich ab 1. April 2017 um 2 Pro-
zent.

3.3.4
Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsemp-
fängern vermindert sich das Grundgehalt, wenn den ru-
hegehaltfähigen Dienstbezügen die Stellenzulage nach 
Vorbemerkung Nummer 27 Absatz 1 Buchstabe a oder b 
der Anlage 1 des Bundesbesoldungsgesetzes in der bis 
zum 31. Dezember 1989 geltenden Fassung bei Eintritt 
des Versorgungsfalls nicht zugrunde gelegen hat, ab dem 
1. April 2017 um 62,32 Euro, wenn den Versorgungsbezü-
gen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 5 oder A 6 
oder der weggefallenen Besoldungsgruppen A 2 bis A 4 
zugrunde liegt, und um 61,58 Euro, wenn den Versor-
gungsbezügen ein Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 
7 oder A 8 zugrunde liegt.

3.3.5
Die Höhe der Zuschläge nach §§ 59 bis 61 des Landesbe-
amtenversorgungsgesetzes ergibt sich ab 1. April 2017 
aus der Anlage 11.

3.4
Abschlagszahlungen auf die erhöhten Anwärterbezüge 
und Unterhaltsbeihilfen

Die erhöhten Anwärtergrundbeträge ergeben sich aus 
der Anlage 12.

Der monatliche Grundbetrag der Unterhaltsbeihilfe für 
die Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare be-
trägt ab dem 1. April 2017 1 190,17 Euro.

4
Die Bezügemitteilungen sind mit folgender Bestimmung 
zu versehen:

„Die Zahlung der Mehrbeträge erfolgt unter dem Vorbe-
halt der gesetzlichen Regelung im Besoldungs- und Ver-
sorgungsanpassungsgesetz 2017/2018 NRW.“

5
Den Gemeinden, Gemeindeverbänden und den sonstigen 
der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts wird 
empfohlen, entsprechend zu verfahren und zum nächst-
möglichen Zeitpunkt Abschlagszahlungen vorzunehmen.

6
Der Erlass tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2017 außer 
Kraft.

Die Anlagen werden nur im elektronischen Ministerial-
blatt und in der Sammlung des bereinigten Ministerial-
blattes (SMBl. NRW.) abgebildet.

Dieser Runderlass ergeht im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Inneres und Kommunales.

– MBl. NRW. 2017 S. 164

2052

Runderlass zur Änderung 
der Verwaltungsvorschrift zum Polizeigesetz des 

Landes Nordrhein-Westfalen
Runderlass des Ministeriums für Inneres 

und Kommunales – 402-57.01.01 –
vom 4. April 2017

Der Runderlass des Innenministeriums – 44.1-2001 – 
vom 19. Dezember 2003 (MBl. NRW. 2004  S.  82), der 
durch Runderlass vom 17. November 2010 (MBl. NRW. 
2011 S. 22) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1

Nach Nummer  15b wird folgende Nummer  15c einge-
fügt:

„15c
Datenerhebung durch den Einsatz körpernah getragener 
Aufnahmegeräte (zu § 15c)

15c.0

§ 15c regelt sowohl eine Datenerhebung im öffentlichen 
Raum als auch in Wohnungen. Der zu beachtende Kern-
bereichsschutz ergibt sich aus Absatz 5.

15c.1 (zu Absatz 1)

15c.11
Der Einsatz eines körpernah getragenen Aufnahmegerä-
tes, sog. Bodycam, setzt ein konkretes Tatsachengesche-
hen voraus, welches den Schluss darauf zulässt, dass 
Bild- und Tonaufzeichnungen zum Schutz von Polizei-
vollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten oder 
Dritten gegen eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben 
erforderlich sind. Erforderlich ist das Vorliegen von In-
formationen, die sich auf einen konkreten Sachverhalt 
beziehen. Allgemeines Erfahrungswissen reicht nicht 
aus. 

15c 12
§ 15 c Abs. 1 erfordert zudem das Vorliegen einer konkre-
ten Gefahr i. S. d. § 8 Absatz 1 PolG NRW.

Diese setzt voraus, dass auf Grund der Gesamtumstände 
in Bezug auf Ort, Zeit, Personen, Verhalten im Einzelfall 
ein Schadenseintritt wahrscheinlich ist (Tegtmeyer/
Vahle, 11. überarbeitete Aufl age 2014, § 8 Rdn. 8). 

15c.2 (zu Absatz 2)

15c.21
Der Einsatz in Wohnungen setzt eine erhöhte Gefahren-
schwelle voraus. Er dient der Verhütung einer dringen-
den Gefahr. 

Als Wohnung sind alle Räume einzustufen, die der allge-
meinen Zugänglichkeit durch eine räumliche Abschot-
tung entzogen und zur Stätte privaten Lebens und Wir-
kens gemacht sind, also auch zur Wohnung gehörende 
Nebenräume, Gastzimmer, Krankenzimmer, Arbeits-, Be-
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15c.8 (zu Absatz 8)

15c.81
Die Dokumentation erfolgt mindestens im elektroni-
schen Streifenbeleg. 

15c.82
Maßnahme im Sinne des Absatzes 8 bezeichnet eine oder 
mehrere durch ein Einsatzmittel im Rahmen eines Ein-
satzes gefertigte Aufnahmen. Unerheblich ist, ob beide 
Beamten Aufnahmen getätigt haben, weitere Einsatzmit-
tel dazu gestoßen sind und ob es mehrere Adressaten der 
Maßnahme gab.“

2

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2017 S. 165

2133

Zusammenarbeit der Forstbehörden 
mit den Feuerwehren und den 
Katastrophenschutzbehörden

– ZFK 2017 –
Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums 

für Inneres und Kommunales 
– 73-52.03.03 – 

und des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

– III 2/037.30.00.00 –
vom 20. März 2017

Inhaltsverzeichnis

1 
Forstliche Vorsorgemaßnahmen

1.1   Waldbauliche und arbeitswirtschaftliche Maßnah-
men

1.2  Betriebstechnische Maßnahmen

1.2.1 Walderschließung

1.2.2 Wegesperren

1.2.3 Wasserentnahmestellen

1.3  Vorhaltung technischer Ausstattung

1.4  Anordnung notwendiger Schutzmaßnahmen

2
Überwachungsmaßnahmen

2.1  Allgemein

2.2  Erreichbarkeit

2.3  Überwachungsmaßnahmen

2.4  Überwachung sonstiger Gefahren

2.5  Unterrichtung der Forstämter

3
Zusammenarbeit im Einsatz

3.1   Einsatzleitung, Unterstützung der Einsatzmaßnah-
men

3.2  Einsatz von Löschwasseraußenlastbehältern

4 
Verwaltung

4.1  Berichterstattung

4.1.1 Waldbrand, sonstige Schadensereignisse

4.1.2 Rufbereitschaft von Wald und Holz NRW

4.1.3 Anschriften- und Kommunikationsübersicht

4.2  Meldepfl ichten

4.3  Kartenmaterial

triebs- und Geschäftsräume; nicht hierunter fallen der 
Öffentlichkeit zugängliche Räume, wie Verkaufsräume 
oder Sportstadien soweit und solange sie öffentlich zu-
gänglich sind ( Jarass/Pieroth, Grundgesetz Kommentar, 
14. Aufl age, 2016, Artikel 13, Rdn. 4,5).

15c.22
Eine dringende Gefahr ist dann zu bejahen, wenn eine 
Gefahr für ein wichtiges Rechtsgut, mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit in allernächster Zukunft eintreten 
wird (Gornig in: Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz 
Kommentar, 6. Aufl age 2010, Artikel 13 Absatz  7, Rdn. 
159).

Auf Grund der häufi g eingeschränkten Einschätzbarkeit 
der Gesamtumstände kommt dem zeitlichen Aspekt ein 
besonderes Gewicht zu.

15c.23
Werden am Einsatzort mehrere Streifen gemeinsam tätig, 
so gilt als den Einsatz leitende Person, solange Vorge-
setzte nicht anwesend sind bzw. eine Einsatzleiterin oder 
ein Einsatzleiter vor Ort nicht bestimmt ist, die oder der 
mit dem Einsatz zuerst befasste Streifenführerin oder 
Streifenführer.

15c.3 (zu Absatz 3)

15c.31
Die Erkennbarkeit ist bereits durch das eingeschaltete 
Display des Aufnahmegeräts gewährleistet. Eine zusätz-
liche Mitteilung gegenüber der von der Aufnahme be-
troffenen Person ist grundsätzlich erforderlich. Eine 
Ausnahme bilden Fälle, bei denen Gefahr im Verzug 
droht.

15c.32
Unter die Bereiche nach Satz  3 fallen Räumlichkeiten, 
die der regelmäßigen Tätigkeit von Berufsgeheimnisträ-
gern im Sinne der §§  53 und 53a der Strafprozessord-
nung dienen (Kanzleien, Praxen, Beratungsstellen, Abge-
ordnetenbüros). Hiervon zu unterscheiden sind 
Örtlichkeiten, die der Tätigkeit von Berufsgeheimnisträ-
gern dienen könnten (Bsp.: Wohnung eines Rechtsan-
walts) und in denen eine Aufzeichnung zulässig ist.

15c.4 (zu Absatz 4)

15c.41
Vorgesetzte beziehungsweise Vorgesetzter ist grundsätz-
lich die Dienstgruppenleiterin oder der Dienstgruppen-
leiter und bei Nichterreichbarkeit dieser Personen zu-
mindest die Wachdienstführerin oder der Wach dienst-
führer.

15c.5 (zu Absatz 5)

15c.51
Absatz 5 gewährt den Schutz des Kernbereichs privater 
Lebensgestaltung. 

Geschützt werden Lebenssachverhalte höchstpersönli-
cher Art, deren optische Dokumentation geeignet wäre, 
ein besonderes Gefühl der Schamverletzung hervorzuru-
fen. 

Dabei kann es sich beispielsweise um 

– sexuelle Handlungen,

– Handlungen von Personen in hilfl oser Lage

handeln.

Ergänzend wird auf die Ausführungen in der VV zu § 16 
PolG NRW verwiesen.

Der Kernbereichsschutz gilt absolut und kann nicht vom 
Verhalten des Betroffenen vor und während des Einsat-
zes abhängig gemacht werden.

Bei Maßnahmen außerhalb der Wohnung besteht generell 
eine geringere Wahrscheinlichkeit, dass der Kernbereich 
betroffen sein kann, da die betroffene Person sich grund-
sätzlich in der Öffentlichkeit bewegt und davon ausge-
hen muss, beobachtet zu werden. 

15c.52
Satz 3 verlangt eine unverzügliche Löschung der Daten. 
Gemäß § 121 Absatz 1 Satz 1 BGB beinhaltet dies eine 
Löschung ohne schuldhafte Verzögerung. 
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5 
Aus- und Fortbildung, Übungen

5.1  Aus- und Fortbildung

5.2  Übungen

6 
Öffentlichkeitsarbeit

7 
Ergänzende Bestimmungen

8 
Inkrafttreten

Wegen des §  71 des Landesforstgesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NRW. 
S.  546), der durch Gesetz vom 2. Mai 1995 (GV. NRW. 
S.  382) geändert worden ist, und des § 54 Absatz 3 des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz vom 17. Dezember 2015 (GV. 
NRW. S. 886) erlassen das Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
und das Ministerium für Inneres und Kommunales zur 
Durchführung der §§ 45 und 52 des Landesforstgesetzes 
und der §§ 3 und 4 des Gesetzes über den Brandschutz, 
die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz gemein-
sam die nachfolgenden Grundsätze für die Zusammenar-
beit von Forstbehörden, Feuerwehren und Katastrophen-
schutzbehörden bei Brandgefahren, Hilfeleistung, 
Großeinsatzlagen und Katastrophen im Wald:

1 
Forstliche Vorsorgemaßnahmen 

1.1 
Waldbauliche und arbeitswirtschaftliche Maßnahmen

Um die Brandanfälligkeit, aber auch um die Schnee-, 
Windbruch- und Windwurfgefährdung besonders anfäl-
liger Waldteile herabzusetzen, sind durch Baumarten-
wahl, Begründung von Laubwaldriegeln, zweckentspre-
chendem Bestandesaufbau und Bestandespfl ege oder 
sonstigen geeigneten Maßnahmen Vorkehrungen gegen 
den Eintritt von Schadensereignissen zu treffen. Bei der 
Vorbeugung gegen Waldbrand kommt auch der schnellen 
Beseitigung von Holzanfall aus forstlichen Kalamitäten, 
Windwürfen oder Wind- und Schneebrüchen besondere 
Bedeutung zu.

1.2 
Betriebstechnische Maßnahmen

1.2.1 
Walderschließung

Gefährdete Waldteile, insbesondere große zusammen-
hängende Nadelholzkulturen und Dickungen, sind durch 
Wege und Gliederungslinien (Feuerschutzstreifen) so zu 
erschließen, dass eine erfolgreiche Waldbrandbekämp-
fung durchgeführt werden kann. Das Erschließungsnetz 
muss für Feuerwehrfahrzeuge befahrbar sein (Licht-
raumprofi l 4 Meter Höhe und 3,50 Meter Breite). Im Er-
schließungsnetz sollten verteilt Ausweichbuchten für 
eventuelle Begegnungsverkehre geschaffen werden. An 
geeigneten Orten sind Hubschrauberlandestellen auf 
vorhandenen, unbestockten Flächen auszuweisen. Die 
für Hubschrauberlandestellen geltenden Anforderungen 
sind den auf der Internetseite des Instituts der Feuer-
wehr (www.idf.nrw.de) bereitgestellten Hinweisen für 
den Einsatz von Hubschraubern mit Löschwasseraußen-
lastbehältern zur Brandbekämpfung zu entnehmen.

1.2.2 
Wegesperren

Die Forstämter wirken darauf hin, dass die Wegesperren 
im Wald mit einheitlichen Schlössern mit Fallmantel-
Verschlussschraube nach DIN 3223 oder mit einer Ver-
schlusseinrichtung nach DIN 14925 versehen sind.

Sind andere als die oben angegebenen Schlösser vorhan-
den, hat der Eigentümer eine ausreichende Anzahl der 
erforderlichen Schlüssel für diese Sperren der Feuerwehr 
zur Verfügung zu stellen. An Hauptwaldeinfahrten ist 
auf das Freihalten der Waldwege für Feuerwehrfahr-
zeuge mit dem Zusatz hinzuweisen, dass abgestellte 
Fahrzeuge im Falle der Gefahr aufgrund des §  43 Ab-

satz 3 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleis-
tung und den Katastrophenschutz entfernt werden kön-
nen.

1.2.3 
Wasserentnahmestellen

In großen zusammenhängenden Waldgebieten sind geeig-
nete, für Feuerwehrfahrzeuge gut erreichbare Wasserstel-
len (beispielsweise Teiche oder Bachstauungen) mit Vor-
richtungen zur Wasserentnahme anzulegen, auszubauen 
und zu unterhalten. Diese Wasserentnahmestellen sind 
deutlich sichtbar zu markieren. Sie sind, wenn die Ge-
ländeverhältnisse es zulassen, aus Artenschutzgründen 
naturnah mit fl achen Uferböschungen auszugestalten. 
Hierbei entfällt dann in der Regel die Notwendigkeit von 
Einzäunungen aus Gründen der Verkehrssicherungs-
pfl icht. Sie sind jährlich gemeinsam von den Forstbehör-
den und der örtlichen Feuerwehr zu überprüfen.

Über die Notwendigkeit der Anlage und Gestaltung von 
Wasserentnahmestellen entscheidet die Leiterin oder der 
Leiter des zuständigen Forstamtes im Einvernehmen mit 
der Leiterin oder dem Leiter der örtlichen Feuerwehr. 
Die dafür erforderlichen Kosten trägt die jeweilige Ei-
gentümerin oder der jeweilige Eigentümer.

Die Möglichkeit der Anordnung solcher Maßnahmen von 
der Forstbehörde in Fällen von besonderem öffentlichen 
Interesse nach §  45 Absatz  2 des Landesforstgesetzes 
bleibt davon unberücksichtigt.

1.3 
Vorhaltung technischer Ausstattung 

Das zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Notstän-
den notwendige besondere Gerät (zum Beispiel Feuer-
patschen, Spaten, Äxte, Motorsägen) soll in angemesse-
nem Umfang auf Grund der örtlichen Gefahrenanalyse 
von den zuständigen Kommunen beschafft, verfügbar ge-
halten und an geeigneten Stellen für den Einsatzfall be-
reitgestellt werden. Dabei können auch vorhandene Be-
stände der Landesforstverwaltung eingesetzt werden, 
wie zum Beispiel:

a)   Allradfahrzeuge für leichte Material- und Personen-
transporte oder für Meldezwecke,

b)   Arbeitsmaschinen mit Seilwinden, Räumschildern 
oder Ladekränen sowie schwere Bodenfräsen, Mulch-
geräte (zur Beseitigung von Aufwuchs bis 15 Zenti-
meter).

In den Städten und Gemeinden werden für die Befahr-
barkeit im Wald geeignete, geländegängige Einsatzfahr-
zeuge nach den Maßgaben der Brandschutzbedarfspläne 
vorgehalten.

1.4 
Anordnung notwendiger Schutzmaßnahmen

Notwendige Schutzmaßnahmen nach §  45 Landesforst-
gesetz (Schutzmaßnahmen gegen Waldbrände) und nach 
§ 52 Landesforstgesetz (Aufgaben des Forstschutzes) ge-
genüber den Waldbesitzern ordnet der Landesbetrieb 
Wald und Holz Nordrhein-Westfalen (Wald und Holz 
NRW) an.

2 

Überwachungsmaßnahmen 

2.1 
Allgemein

Unbeschadet der allgemeinen Dienstpfl ichten hat die 
Leitung eines Forstbetriebsbezirks im Rahmen ihres 
Dienstes ihren Zuständigkeitsbereich so zu überwachen, 
dass die Entstehung und Ausbreitung von Waldbränden 
und sonstigen Schadensereignissen im Wald möglichst 
vermieden wird oder ihre Erkennung frühzeitig erfolgt, 
damit Schäden gering bleiben.

2.2 
Erreichbarkeit

Die Forstämter stellen ihre Erreichbarkeit in der Wald-
brandsaison vom 1. März bis 31. Oktober wochentags 
nach Dienstschluss bis 20 Uhr und an den Wochenenden 
von 10 bis 20 Uhr sicher.
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4 
Verwaltung

4.1 
Berichterstattung

4.1.1 
Waldbrand, sonstige Schadensereignisse

Die Forstämter berichten der Zentrale von Wald und 
Holz NRW zum 15. Januar eines jeden Jahres über die 
Waldbrände sowie sonstigen Schadensereignisse im Wald 
des abgelaufenen Kalenderjahres. Dabei ist der Vordruck 
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung zu 
verwenden. Die Zentrale von Wald und Holz NRW be-
richtet dem für Forsten zuständigen Ministerium dazu 
zum 1. Februar eines jeden Jahres. Das Ministerium leitet 
die zusammengefassten Ergebnisse dem für Inneres zu-
ständigen Ministerium zu.

4.1.2 
Rufbereitschaft von Wald und Holz NRW

Die Forstämter berichten der Zentrale von Wald und 
Holz NRW zum 15. Januar eines jeden Jahres die festge-
legte forstliche Erreichbarkeitsplanung nach Num-
mer 2.2 für die Waldbrandsaison. Die Forstämter haben 
zentrale Rufnummern, über die der jeweilige Bereit-
schaftsdienst erreichbar ist.

Das Rufnummernverzeichnis wird den Gefahrenabwehr-
behörden vom für Inneres zuständigen Ministerium im 
Landesverwaltungsnetz über das Informationssystem 
Gefahrenabwehr Nordrhein-Westfalen (IG NRW) zur 
Verfügung gestellt.

4.1.3 
Anschriften- und Kommunikationsübersicht

Die Kommunikationsdaten, Anschriften und Zuständig-
keitsbereiche von Wald und Holz NRW sind über die 
Webseite www.wald-und-holz-nrw.de zugänglich.

Die Anschriften- und Kommunikationsangaben werden 
laufend aktualisiert.

4.2 
Meldepfl ichten

Bedeutende Schadensereignisse im Wald, insbesondere 
Waldbrände, die über eine Fläche von voraussichtlich 
mehr als 5 Hektar hinausgehen, sind von der Zentrale 
von Wald und Holz NRW dem für Forsten zuständigen 
Ministerium mit folgenden Angaben zu melden:

Forstamt, Forstbetriebsbezirk, Zeitpunkt, Hauptbaum-
art, Alter, Flächengröße, Waldbesitzer, UTM-Gitter-
netzkoordinaten.

Davon unberührt bleibt die Meldepfl icht der kreisfreien 
Städte, der Kreise und der Gemeinden gemäß Runderlass 
des Ministeriums für Inneres und Kommunales “Meldung 
an die Aufsichts- und Ordnungsbehörden über außerge-
wöhnliche Ereignisse im Bereich der nichtpolizeilichen 
Gefahrenabwehr sowie Warnung und Information der 
Bevölkerung“ (Sofortmeldungen) vom 20. September 
2010 (MBl. NRW. S.  767), in der jeweils geltenden Fas-
sung.

4.3 
Kartenmaterial

Für die Gefahrenabwehr im Wald stehen topographische 
Karten über IG NRW zur Verfügung.

5 
Aus- und Fortbildung, Übungen 

5.1 
Aus- und Fortbildung

Die Bediensteten von Wald und Holz NRW werden im 
Rahmen der Aus- und Fortbildung in der Organisation 
und Technik der Waldbrandabwehr und der Abwehr von 
Schadensereignissen im Wald geschult.

Das für Inneres zuständige Ministerium sorgt für die Er-
stellung geeigneter Unterlagen für die Ausbildung in der 
Waldbrandabwehr. Diese werden den Kreisen und kreis-
freien Städten zur Verfügung gestellt. Sie sind abrufbar 

Änderungen der Erreichbarkeit werden von den Forst-
ämtern unverzüglich den einheitlichen Leitstellen für 
den Brandschutz, die Hilfeleistung, den Katastrophen-
schutz und den Rettungsdienst (Leitstellen) und der Zen-
trale von Wald und Holz NRW mitgeteilt.

Die Zentrale von Wald und Holz NRW ist darüber hinaus 
ganzjährig von 7 bis 22 Uhr zu erreichen. Für den Melde-
weg gilt Nummer 2.5 entsprechend.

2.3 
Überwachungsmaßnahmen

Die Leiterinnen und die Leiter der Forstämter entschei-
den unter Berücksichtigung des Gefährdungsgrades der 
Waldfl ächen über Überwachungsmaßnahmen. 

Die Bezirksregierungen werden ermächtigt, in besonders 
begründeten Fällen, im Einvernehmen mit der Zentrale 
von Wald und Holz NRW die Luftüberwachung anzuord-
nen. Die entstehenden Kosten werden vom Land getra-
gen.

2.4 
Überwachung sonstiger Gefahren

Die Forstbehörde überwacht die sonstigen Gefahren, die 
dem Wald und seinen Funktionen drohen können (zum 
Beispiel Schneebruch, Windbruch, Windwurf, Hochwas-
ser) im Rahmen des Forstschutzes nach § 52 des Landes-
forstgesetzes.

Ein Anspruch nichtstaatlicher Waldbesitzer auf Forst-
schutzleistungen durch Dienstkräfte der Forstbehörde 
besteht nicht.

2.5 
Unterrichtung der Forstbehörde

Erhält eine Leitstelle Kenntnis über einen Waldbrand 
oder ein sonstiges den Wald berührendes Schadensereig-
nis, unterrichtet sie in der Waldbrandsaison vom 1. März 
bis 31. Oktober unverzüglich das zuständige Forstamt 
und außerhalb dieser Zeit die Zentrale von Wald und 
Holz NRW.

3 
Zusammenarbeit im Einsatz

3.1 
Einsatzleitung, Unterstützung der Einsatzmaßnahmen

Den Einsatz bei der Waldbrandbekämpfung und bei der 
Abwehr sonstiger Schadensereignisse im Rahmen des 
Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und 
den Katastrophenschutz leitet die Einsatzleiterin oder 
der Einsatzleiter der Feuerwehr. Die örtlich zuständigen 
Forstdienstkräfte unterstützen die Einsatzleitung.

Die Forstämter haben dafür Sorge zu tragen, dass eine 
ausreichende Anzahl ortskundiger Hilfskräfte im Ein-
satzfall zur örtlichen Einweisung als Lotsen in den Wald-
gebieten zur Verfügung steht. Darüber hinaus können 
 Bedienstete der Landesforstverwaltung, insbesondere 
Waldarbeiterinnen und Waldarbeiter, zur Verstärkung der 
Abwehreinheiten bei Waldbränden und sonstigen Scha-
densereignissen mit herangezogen werden.

3.2 
Einsatz von Löschwasseraußenlastbehältern

Die Anforderung von Hubschraubern zum Transport der 
landeseigenen Löschwasseraußenlastbehälter trifft die 
zuständige Bezirksregierung auf Vorschlag der Einsatz-
leiterin oder des Einsatzleiters.

Diese Luftfahrzeuge sind von der zuständigen Bezirksre-
gierung über die vorgeschriebenen Meldewege anzufor-
dern.

Die Kosten für den vom Land veranlassten Einsatz von 
Luftfahrzeugen im Zusammenhang mit der Waldbrand-
bekämpfung werden vom Land getragen.

Zusätzliche Hinweise für den Einsatz von Hubschrau-
bern mit Löschwasseraußenlastbehältern zur Brandbe-
kämpfung sind in der jeweils aktuellen Fassung auf der 
Internetseite des Instituts der Feuerwehr NRW (www.idf.
nrw.de) zu fi nden.



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 10 vom 7. April 2017 169

2160

Öffentliche Anerkennung
als Träger der freien Jugendhilfe

Bekanntmachung des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport 

– 313-3.6102.01 –
vom 22. März 2017

Die Bekanntmachung des Ministeriums für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales vom 28.  Mai 1990 (MBl. NRW. 
S. 810), die zuletzt durch Bekanntmachung vom 5. Okto-
ber 2016 (MBl. NRW. S.  691) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1. 
Der Träger „Arbeitskreis Entwicklungspolitik e. V.“ wird 
gestrichen.

2.
Der Träger „Bund der Alevitischen Jugendlichen in 
NRW, Sitz: Köln (am 15. September 2009)“ wird an be-
stehender Stelle gestrichen und vor dem Träger „Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend in Nordrhein-West-
falen“ eingefügt.

3.
Der Träger „Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelischer 
Jugendferiendienste e. V.“ wird gestrichen.

4. 
Bei dem Träger „Gesellschaft für Zeitgenössischen Tanz 
e. V.“ wird der Name geändert in „nrw landesbuero tanz 
e. V.“. Er wird vor dem Träger „Nummer gegen Kummer e. 
V.“ eingefügt.

5.
Bei dem Träger „Lebensarchitekten e. V.“ wird das Wort 
„Essen“ durch das Wort „Bochum“ ersetzt.

6. 
Bei dem Träger „Step Kids Kitas gemeinnützige GmbH“ 
werden die Wörter  „befristet bis zum 31. Juli 2017“ ge-
strichen.

– MBl. NRW. 2017 S. 169

7817

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung der Breitbandversorgung 

ländlicher Räume
Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz
– II-B2-0228.22902.02 –

vom 15. März 2017

Der Runderlass des Ministeriums für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 
15. August 2008 (MBl. NRW. S.  438), der zuletzt durch 
Runderlass vom 4. Mai 2015 (MBl. NRW. S. 357) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  Nummer 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Der zweite Spiegelstrich wird wie folgt gefasst:

   „– des Runderlasses des Finanzministeriums „Ver-
waltungsvorschriften zur Landeshaushaltsord-
nung vom 30. September 2003 (MBl. NRW. 
S.  1254), der zuletzt durch den Runderlass vom 
24.  September 2007 (MBl. NRW. S.  688) geändert 
worden ist,“

 b)   Der dritte bis fünfte Spiegelstrich wird aufgeho-
ben. 

2.   In Nummer  4.1 und 6.1 wird jeweils die Angabe „6 
Mbit/s“ durch die Angabe „16 Mbit/s“ ersetzt.

3.  Nummer 7.4 wird wie folgt geändert: 

 a)  Satz 1 wird aufgehoben.

auf der Internetseite des Instituts der Feuerwehr NRW 
(www.idf.nrw.de).

5.2 
Übungen

Im Rahmen der Fortbildung soll durch gemeinsame 
Übungen in besonders gefährdeten Waldgebieten sicher-
gestellt werden, dass die Vorbereitungsmaßnahmen und 
Einsätze reibungslos ablaufen. Die Übungen sind den 
Aufsichtsbehörden rechtzeitig zu melden.

6 
Öffentlichkeitsarbeit

Neben der Information an die Bevölkerung über Wald-
brandwetterlagen, Schneebruch, Windwurf und Wind-
bruch und die damit verbundenen Gefahren durch den 
Rundfunk haben die Forstämter in Abstimmung mit den 
Kreisen und kreisfreien Städten für eine weitere Aufklä-
rung der Bevölkerung Sorge durch Einschaltung der ört-
lichen Presse zu tragen. Die Forstämter sollen darauf 
hinwirken, dass die jeweiligen Waldeigentümer in beson-
ders waldbrandgefährdeten Gebieten durch Warntafeln 
an Parkplätzen und Hauptwanderwegen auf die Wald-
brandgefahr und die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen 
hinweisen.

7 
Ergänzende Bestimmungen

Es bestehen keine Bedenken gegen eine entsprechende 
Anwendung der Nummern 2 und 3 bei Heiden, Mooren 
und Naturschutzgebieten.

8 
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am 20. März 2017 in Kraft. 

– MBl. NRW. 2017 S. 166

2160

Zulassung
als Träger des Freiwilligen Sozialen Jahres

Bekanntmachung des Ministeriums für Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und Sport – 313-3.6056.02.01.02

vom 15. März 2017 

Die Bekanntmachung des Ministeriums für Familie, Kin-
der, Jugend, Kultur und Sport vom 28. November 2005 
(SMBl. NRW. 2160) wird wie folgt geändert:

Nummer I. wird wie folgt geändert:

1. 
Der Träger „Stiftung Bethel in den v. Bodelschwingh-
schen Stiftungen Bethel. “ wird gestrichen.

2. 
Nach dem Träger „Internationaler Bund – IB West 
gGmbH“ wird der Träger „Jesus-Initiative e.  V., Sitz 
Neumünster, (am 17.11.2016) befristet bis 31. August 
2019“ eingefügt.

3.
Nach dem Träger „Sportjugend NRW im Landessport-
bund Nordrhein-Westfalen e. V.“ wird der Träger „Stif-
tung Nazareth in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen, 
Sitz Bielefeld, (am 27.01.2017)“ eingefügt.

– MBl. NRW. 2017 S. 169
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III.

Landschaftsverband Rheinland 

Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2015 
des Landschaftsverbandes Rheinland gemäß 

§ 96(2) GO NRW
Bekanntmachung des Landschaftsverbandes Rheinland

vom 22. Februar 2017

Die Landschaftsversammlung Rheinland hat in ihrer 
Sitzung am 21. Dezember 2016 in Ausführung des §  96 
Absatz 1 GO NRW folgenden Beschluss gefasst: 

„1.  Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2015 des 
Landschaftsverbandes Rheinland wird gemäß §  96 
Absatz  1 Satz  1 GO NRW entsprechend der Vorlage 
14/1563 festgestellt.

2.   Der im Haushaltsjahr 2015 entstandene Jahresüber-
schuss in Höhe von 39.306.414,31  € wird aufgrund 
der Vorgaben des §  75 Absatz  3 GO NRW der Aus-
gleichsrücklage zugeführt.

3.   Der LVR-Direktorin wird gemäß § 96 Absatz 1 Satz 4 
GO NRW die Entlastung erteilt.“ 

Das Druckwerk zum Jahresabschluss wird im Landes-
haus Köln-Deutz, Kennedy-Ufer 2, Zimmer F 220 jeweils 
von 09.00 – 15.00 Uhr bis zur Feststellung des folgenden 
Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar gehal-
ten.

 b)   In Satz 2 wird die Angabe „Nr. 7 VV/VVG zu § 44 
LHO“ durch die Angabe „Nummer  7 der Verwal-
tungsvorschriften beziehungsweise der Verwal-
tungsvorschriften für Gemeinden zu § 44 der Lan-
deshaushaltsordnung“ ersetzt.

4.   In Nummer  7.5 wird die Angabe „VV zu §  44 sowie 
die Bestimmung nach der VO (EG) 65/2011 in der je-
weils gültigen Fassung“ durch die Wörter „Verwal-
tungsvorschriften zu §  44 der Landeshaushaltsord-
nung in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2017 S. 169
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Köln, den 22. Februar 2017 

Die Direktorin des
Landschaftsverbandes Rheinland

L u b e k 

– MBl. NRW. 2017 S. 170



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 10 vom 7. April 2017 173

Jahresabschluss 2015
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

vom 22. März 2017

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe vom 24. November 2016 über den Jahresabschluss 
2015 ist im Internet unter 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/ 
Zahlen-Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht worden.

Münster, den 22. März 2017

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2017 S. 173

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

Gesamtabschluss 2015 
des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

vom 22. März 2017

Der Beschluss der Landschaftsversammlung Westfalen-
Lippe vom 24. November 2016 über den Gesamtab-
schluss 2015 ist im Internet unter 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/ 
Zahlen-Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen 

öffentlich bekannt gemacht worden.

 
Münster, den 22. März 2017

 
Der Direktor

des Landschaftsverbandes
Westfalen-Lippe

Matthias  L ö b

– MBl. NRW. 2017 S. 173
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